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Deutsche Ueichspost.

Briefpostsendunqen .
I . Porto für Briefpostsendungen :

Im gauzen deutschen Reich , sowie nach
Oesterreich -Ungarn :

Einfacher Brief (bis zn 15 Gr . 1
Gewicht incl .) . . . . 10 Pf . I im Franki -

Doppelter Brief (über 15 Gr . i rnngsfalle .
bis 25« Gr . Gewicht ) . 2V Pf . 1
Bei unfrankirten Briefen wird ein Zuschlag¬

porto von 10 Pf . erhoben , doch sind porto¬
pflichtige Dienstschreiben vom Zuschlag¬
porto befreit .

Postkarten (unterliegen dem Franeo -
zwange ) 5 Pf .

Postkarten mit bezahlter Ant¬
wort (das Porto für die Antwort
ist im Voraus zu entrichten ) . . 10 Pf .

( NL . Postkarten mit Antwort nach
Oesterreich -Ungarn nicht zulässig .)

Bücherzettel (unterliegen dem
Franeozwauge ) 3 Pf .

Für Einschreibsendungen (re -
kommandirte ) wird eine weitere
Gebühr von 20 Pf .

erhoben .
Für Beschaffung eines Rückscheines

( Retour - Reeepisse) kommt eine
weitere Gebühr von 2V Pf .

zur Erhebung .
Briefe a n „ Soldaten " bis zum Feldwebel oder

Wachtmeister incl . aufwärts , als „ Soldaten¬
brief — Eigene Angelegenheit des Empfängers "
bezeichnet und nicht über 6V Gramm wiegend ,sind im deutschen Reiche portofrei (über
60 Gramm wiegend die gewöhnliche Taxe ) ;
Briefe,Postanweisungen n . Fahrpostsendnngen
von Soldaten unterliegen den gewöhnlichen
Taxen . Hinsichtlich der übrigen Sendungen an
Soldaten siehe unter Postanweisungen und
Fahrpostsendungen .

Unzulänglichfrankirte Briefe (durch ungenügende
Marken - Verwendung ) werden mit der
Taxe für uufrankirte Briefe belegt , unter An¬
rechnung der verwendeten Werthzeichen .

Die Selbstherstellnng von Formularen zu Post¬karten, iu beliebiger Farbe und in möglicher
Übereinstimmung mitden beiden Postanstalten
käuflichen , ist gestattet . Größe des Formulars :
8,8 ew hoch und 14,4 em breit .

Bei Bücherzetteln ist die handschristliche Ein¬
tragung des Werkes , sowie Durchstreichen und
Unterstreichen des Vordrucks gestattet .

>II . Drucksachen .
1—50 Gramm iucl . wiegeud . 3 Pf .

über 50—250 „ „ „ . 10 „
„ 250 —500 „ „ „ . 20 „
„ 500 Gr . bis 1 Kilogr . incl . wiegend 30 „Für ungenügend frankirte Drucksachen wird dem
Empfänger der doppelte Betrag des fehlenden
Portotheils in Ansatz gebracht . Drucksachen ,
welche den Bestimmungen nicht entsprechen ,oder unsraukirt sind , gelangen nicht zur Ab -
senduug .

Es ist gestattet :
bei Preislisten , Börsenzetteln und Handels -
cirenlareu die Preise , sowie den Namen des
Reisendenhandschriftlich oder auf mechanischem
Wege einzutragen oder abzuändern ;

bei Büchern , Musikalien , Zeitschriften nnd
Bildern eine Widmung handschriftlich einzu¬
tragen uud eine Rechnung beizufügen ;

bei Korrekturbogen das Manuskript beizu¬
fügen und in demselben Abänderungen und
Zusätze zu machen , welche die Korrektur , die
Ausstattung und den Druck betreffen , solche
Zusätze auch in Ermangelung des Raumes
auf besonderen Zetteln anzubringen ;

Modebilder , Landkarten u . s. w . auszu¬
malen .

Die mittels des Hektographen hergestellten
Schriftstücke sind zur Beförderung gegen die
Drucksacheutaxe nicht zulässig .

III . Waarenproben , welche keinen eigenen Kanf -
werth haben dürfen , sind bis zum Gewichte
von 250 Gr . incl . gestattet , müssen sraukirt
sein und können mit Drucksachen vereinigt
zur Versenduug gelangen . Das Porto beträgt
ohne Unterschied der Entfernung und des
Gewichts 10 Pf .

IV Postanweisungen bis 400 Mark zulässig .
Gebühr : für das deutsche Reich und Luxem¬

burg
bis 100 Mark einschl . . 20 Pf .
über 100—200 „ „ . 30 „

„ 200 - 400 „ „ . 40
nach Oesterreich -Ungarn 10 Pf . für je 20 Mark ,
mindestens jedoch 40 Pf . Wegen der Postan¬
weisungen nach den sonstigen außerdeutschenLändern f. S . 68 ff.

Für Postanweisungen an Soldaten bis znm
Feldwebel ( Adresse u . s. w . oben unter Briefe ) be¬
trägt das Franco bis zu 15 Mark . 10 Pf . ;
für Postanweisungen aus höhere Beträge die
gewöhnliche Gebühr .



V. Depcschcii -Aiiweisuiigeii. Der Ausgeber hat
zu entrichten : -») die Postanweisuugsgebühr ,
I>) die Gebühr für das Telegramm , ") eine
Gebühr von 25 Pf . für Besorgung des Tele-
grammes am Aufgabe-Orte von der Post bis
zur Telegraphenstation , wenn die Telegraphen¬
station sich nicht im Postgebände mit befindet;
außerdem kommt, insofern die Anweisung nicht
postlagernd adressirt ist, 6) das Eilbestellgeld
für die Bestellung am Bestimmungsorte zur
Erhebung ; diese Gebühr kann von dem Ab¬
sender gezahlt oder von dem Adressaten ein¬
gezogen werden.

VI . Nlichiiahmeseiidnilgeii . Nachnahmen sind
im Betrage bis zu 15V Mark einschließlich
zulässig (im höheren Betrage nur bei Be¬
förderungs -Auslagen und ähnlichen Kosten ) .

Für Nachnahmesendung»? ist Porto und eine
Nachnahmegebühr zu entrichten.

1 . das Porto beträgt :
a) für Nachnahme-Briefe , -Drucksachenund -Waarenproben bis 250 Gramm

und - Postkarten auf Entfernungen bis
10 geographische Meilen (75 Kw )
einschl . 2V Pf . anf alle weiteren Ent¬
fernungen 4V Pf.

Für nnfrankirte Nachnahmebriefe abge¬
sehen von den als portopflichtige Dienstsache
bezeichneten — wird ein Portozuschlag vou10 Pf . erhoben.

b) für Nachuahmepackete das Porto fürdas Packet.
Im Falle eine Werthangabe oder Einschrei¬

bung stattgefunden hat , tritt dem Porto die
Versichernngsgebühr , bezw . die Einschreibge¬
bühr hinzu.

2 . Die Nachnahmegebühr beträgt für jedeMark oder jeden Theil einer Mark2 Pf .,mindestens aber 10 Pf.
VII . Postauftragsbriefe (Postmandate ) , zur Ein¬

ziehung von Geldbeträgen bis zum Betrage
von 600 Mark einschließlich (nach Oesterreich-
Ungarn und Luxemburg nicht zulässig , da¬
gegen nach Helgoland und der Schweiz). Auf¬
träge über Höhere Beträge werden als un¬
bestellbar behandelt.

Frankozwang . Die Gebühr für einen Post -
nnstragsbrief beträgt innerhalb Deutschlands
30 Pf . Für die mittels Postanweisung erfol¬
gende Uebermittelung des eingezogenen Be¬
trages an den Absender wird die tarifmäßige
Postanweisungsgebühr berechnet .

Wegen der Gebühr für Postaufträge nach
Helgoland u . der Schweiz f . S . 68 bez . 69 .

Postaufträgekönnen auch zur Einholung von
Wechfel - Accepten benützt werden. Höchst-
betrag des Wechsels : 3000 Mark.

Gebühren für Besorgung des Wechsel - Ac-
ceptes :
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a) Porto für den Auftragsbrief . 30 Pf.b) GebührfürVorzeigungdesWech -

selsohucUnterschieddesBetrages 10 „
e) Porto für den Einschreibbriefmit

dem zurückgehenden Wechsel . . 30 „Porto unter vorausznentrichten .Den Postaufträgen dürfen unverschlos¬sene Anlagen , auch weuu dieselben nicht bloße
Quittungen ze . darstellen , sondern daneben
oder abgesondert briefliche Mittheilungenenthalten , beigelegt werden. Postaufträge,
welchen geschlossene Briefe beigelegt sind ,werden nicht vorgezeigt, sondern an den Auf¬
traggeber zurückgesendet .VIII . Einschreibsendungen(rekommandirte Sen¬
dungen) . Briefe , Postkarten , Drucksachen ,
Waarenproben , Briefe mit Znstellungsurkuude ,
Nachnahmesendungen , sowie Packete ohne
Werthangabe können nnter Einschreibung be¬
fördert und müssen zn diesem Zwecke von dem
Absendermitder Bezeichnung„Ei nschreibe n"
versehen werden. Für eingeschriebene Sen¬
dungen wird außer dem Porto eine Ein¬
schreibgebühr von 20 Pf . ohne Rücksicht auf
die Entfernung und das Gewicht erhoben. Für
die Beschaffung eines Rückscheines ist eine
weitere Gebühr von 20 Pf . vom Absenderim Voraus zu entrichten.

IX . Briefe mit Zustcllungsurknnde.
Für schreiben mit Zustellungsurkunde wer¬

den erhoben :
1 . das gewöhnliche Briefporto ,2 . eine Zustellungsgebühr von 20 Pf . ,3. das Porto von 10 Pf . für die Rücksen¬

dung der Zustellungsurkunde .
Für verlangte Einschreibung tritt dem Portosä 1 die Einschreibgebühr von 20 Pf . hinzu.
Formulare zu Zustellungsurkunden köunen

bei den Postanstalten zum Preise von 5 Ps. für
je 10 Stück bezogen werden.X . Durch Eilboten zu bestellende Sendungen
(Expreß -Sendungen) .

Für die Eilbestellung von Postsendungen
sind zu entrichten :

s) Bei gewöhnlichen u . eingeschriebenen Brie¬
fen, Postkarten , Drucksachen u . Waaren¬
proben , sowie bei Nachnahmebriefen,
Packetadressenund Ablieferungsscheinen:

1 . wenn die Bestellung im Ortsbestell -
bezirke der Postanstalt erfolgt , für
jede Sendung 25 Pf.

2. wenn die Bestellung im Landbestell-
bezirke der Postanstalt erfolgt , für
jede Sendnng und für jedes Kilo¬
meter 15 Pf . , im Ganzen jedoch nicht
nnter 75 Pf . für jede Bestellung.

l>) Bei Briefeu mit Werthangabe , bei Packeten
und bei Postanweisungen : in allen Fällen,in welchen die Sendungen selbst , sowie
die Geldbeträge der Postanweisungen be¬
stellt werden , der doppelte Betrags der
unter 1 , bezw. a 2 bezeichneten L? ätze .
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L . Fahrpost .
Packctportotarif für Sendungen im Innern des

Reichspostgebiets, sowie für Sendungen nach
und aus Bayern , Württemberg und Oester¬
reich-Ungarn .

I . Das Porto beträgt :
Für Packete :

1 . bis znm Gewicht von 5 Kilogramm :
auf Entfernungen bis zu 75 Kilometer (10

geogr. Meilen ) einschließlich 25 Pf .
DaS Verzeichnis der von Karlsruhe bis
75 Km entfernten Postorte bes . sich auf S .
73 u . 74 .-
I>. auf alle weiteren Entfernungen 5V Pf .

2 . beim Gewichte über 5 Kilogramm :
für die ersten 5 Kilogramm die Sätze wie

vorstehend unter 1 .
I> für jedes weitere Kilogramm oder den über¬
schießenden Theil eines Kilogramms :

bis 75 km (10 Meilen) (Zone 1) 5 Pf .
über 76— 130 Km ( 10—20 Meilen) (Zone 2) . 10 „

„ 130— 375 km ( 20—50 „ ) ( „ 3) . 20 „
„ 375 — 730 km ( 50—100 „ ) ( /, 4) . 30 „
„ 750—1125 km (100—150 „ ) ( „ 5) . 40 „
„ 1125 km (150 Meilen) (Zone 6) . . . . . 50 „

s . Für Briefe mit Werthanqabe :
ohne Unterschied des Gewichts :
auf Entfernungen bis 75 Km (10

Meilen ) einschl 2V Pf .
auf alle weiteren Entfernungen . . 40 „II . Die Verstcheruugsgebühr beträgt 5 Pf . für

je 300 Mark oder eiueu Theil von 309 Mark ,
mindestens jedoch 10 Pf . und

III . der Portozuschlag für unfrankirte Packete bis
zum Gewicht von 5 Kilogramm einschließlich
und für unfrankirte Briefe mit Werthangabe
10 Pf .

IV . Für Sperrgut wird das Porto um die Hälfte
erhöht. Dem erhöhten Porto tritt gegebenen
Falls die Versichcrnngsgebühr und der Porto¬
zuschlag von 1V Pf . im einfachen Betrage hinzu.

Zu einer Begleitadresse dürfen nicht mehr
als 3 Packete gehören . Auch ist es nicht zu¬
lässig, Packete mit Werthangabe und solche ohne
Werthangabe Nuttels einer Begleitadresfe zu
versenden. N achnahme - Packete müssen jedes
von einer besonderen Adresse begleitet sein .

An Militärs bis zum Feldwebel (Adresse ze .
siehe oben uuter Briefe) gerichtete Packete ohne
Werthangabe zahlen bis zu 3 Kil . Gewicht ohne
Unterschied der Entfernung 2V Pf .

Bei Nach - oder Rücksendung uud bei porto¬
pflichtige » Dicnstscndungen wird das Zuschlag¬
porto , welches für unfrankirte Senduugeu fest¬
gesetzt ist , nicht erhoben.

Wegen der Eilbestellung der Fahrpostsen-
duugeu siehe unter ^ X .

v. Tarif für SenduiMn an Einwohner im
Orts- oder Landbcstcllbezirk der Aufgabe -

Postanstalt .
Es sind zu erheben :

->,) für frankirte Stadtbricfc 5 Pfennige ,
für frankirte Briefe nach dem Landbestell-
bezirke , sowie uusraukirte Dieustbriefe
5 Pf . , für audereunfrankirte Briefe 10 Pf . ;

b) diesen Taxen treten im Falle der Ein -
schreibuug und bezw. des Verlangens eines
Rückscheines die bezüglichen weiteren Ge¬
bühren hinzu (s . vorstehend nnt . ck,vill, )l;

e) für alle übrigen Sendnngen dieselben
Taren , wie für die mit den Posten von
weiterher eingegangenen gleichartigen
Sendungen des innern Postverkehrs mit
der Maßgabe , daß, soweitbei den Taxen die
Entfernung mit in Betracht kommt, der
für die geringste Entfernuugsstufe be¬
stimmte Satz in Anwendung zu briugen ist .

o . Bestellgebühren - Tarif .
Für die Bestelluug der Postseuduugen in

die Wohnung der Empfänger sind folgende
Bestellgebühren zu erheben :

n . im Orte der Postanstalt :
I . für eine Postanweisung . . . . 5Pf .

II . für einen Brief mit Werthangabe bis
1500 Mark 5 „

für einen Brief mit Werthangabe über
1500 bis 3000 Mark . . . . 10 „

für einen Brief mit höherer Werth¬
angabe 20 „III . für gewöhnliche Packete :

g.) bei den Postämtern I .
für ein Packet bis 5 Kilogr . einschl . 10 Pf .
für ein schwereres Packet . . . 15 „

b) bei den übrigen Postanstalten :
für ein Packet bis 5 Kilogr . einschl . 5 Pf .
für ein schwereres Packet . . . 10 „

Gehören zwei oder mehr Sendungen zu einer
Begleitadresfe, so wird für das schwerste Packet
die postordnuugsmäßige Gebühr , jür jedes wei¬
tere Packet aber nur der Satz von 5 Pf . erhoben.IV . für Packete mit Werthangabe , wo
und soweit deren Bestellung durch die Postan¬
stalten besorgt wird : die Sätze für Briefe mit
Werthangabe unter a II, ; wenn aber der Tarif
für die Bestellung der gewöhnlichen Packete
unter ->, III - höhere Sätze ergibt , diese letzteren;

b . im Landbezirke.
I . für Briefe mit Werthangabe u . Postanwei¬

sungen nebst den zugehörigen Geldbeträ¬
gen ohne Rücksicht ans den Werth der
bestellten Gegenstände oder den Geld¬
betrag für jedes Stück 10 Pf .

II , für gewöhnliche Packete , Einfchreibpackete ,
und Packete mit Werthangabe , ohne Rück¬
sicht auf die Höhe der Werthangabe :

a . bis 2V - KZ', einschl . . . . 10 Pf .
/S . über 2 '/? Kx 30 „
Die vorstehenden Bestellgebühren unter

l«, und d werden auch für die unter v
bezeichneten «Sendungen neben den dort
festgesetzten Taxen erhoben.
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